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Corona 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen in Kita 
und Schule  
 

Mit der Aktualisierung des sog. „Schnupfenpapiers“ wurde der Umgang mit Erkältungs-

/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule nochmals 

sprachlich konkretisiert. Die entsprechenden Hinweise schreiben die bestehende Praxis 

fort, wonach Kinder mit z. B. leichtem Schnupfen nach 24 Stunden die Kita oder Schule 

wieder besuchen dürfen, wenn ihr Allgemeinzustand nach Einschätzung ihrer Eltern gut 

ist und keine weiteren Krankheitszeichen hinzugekommen sind, also sich deutlich ge-

bessert hat. Darüber werden die Kindertageseinrichtungen in einem Rundschreiben 

noch gesondert informiert. 

Wichtig ist nach wie vor: Kinder, die krank sind, dürfen die Einrichtung nicht besuchen. 

Es soll aber auch kein Kind wegen leichten Schnupfens oder Hustens im Herbst und 

Winter vom Kita- oder Schulbesuch ausgeschlossen werden. 
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